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2. Sitzung des Kreistages des Landkreises Eichsfeld am 02.10.2019 

 

Die 2. Sitzung des Kreistages des Landkreises Eichsfeld findet am  

 

Mittwoch, den 02.10.2019 um 16:00 Uhr 

 

im Kreistagssaal des Landkreises Eichsfeld, Göttinger Straße 5, Heilbad Heiligenstadt statt. 

 

Tagesordnung 

 

Öffentlicher Teil 

 

1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

  

2. Verpflichtung von Mitgliedern des Kreistages 

  

3. Festlegung der Tagesordnung 

  

4. Genehmigung der Niederschrift über den öffentlichen Teil der konstituierenden 

Sitzung des Kreistages am 26.06.2019 

  

5. Antrag der Fraktion Linke-Grüne-SPD 

 - Erteilung einer Rüge an Mitglieder der AfD-Fraktion für unentschuldigtes Verlas-

sen der Kreistagssitzung vom 26.06.2019 

  

6. Wahl der/des ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten des Landkreises Eichsfeld 

  

7. Bestellung der Beisitzer für die Sitzungen des Kreistages des Landkreises Eichsfeld 

  

8. Bestellung der Mitglieder für den Aufsichtsrat der Eichsfeld Klinikum gGmbH 

  

9. Berufung der Mitglieder des örtlichen Beirates gemäß § 18 d SGB II 

  

10. Genehmigung zur Leistung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Aus-

zahlungen des Landkreises Eichsfeld im Rechnungsjahr 2014 

  

11. Feststellung des Jahresabschlusses 2014 des Landkreises Eichsfeld 

  

12. Entlastung des Landrates und seines Beigeordneten für das Rechnungsjahr 2014 

  

13. Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das 

Jahr 2020 

  

14. Satzung für das Jugendamt beim Landkreis Eichsfeld 

  

15. Kinder- und Jugendförderplan des Landkreises Eichsfeld 2015 - 2019 - Verlänge-

rung bis einschließlich zum Jahr 2021 

  

16. Bedarfsplan Kindertagesbetreuung Landkreis Eichsfeld 2019/2020 

  

17. Feststellung des Jahresabschlusses der Eichsfelder Kulturbetriebe zum 31.12.2018 

  

18. Entlastung des Verwaltungsrates der Kreissparkasse Eichsfeld für das Geschäfts-

jahr 2018 

  

19. Ermächtigung des Landrats zur Beschlussfassung in der Gesellschafter-

versammlung der Eichsfeld Klinikum gGmbH 
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20. Ermächtigung des Landrats zur Beschlussfassung in der Gesellschafter-

versammlung der Eichsfeld Klinikum gGmbH zur Mittelverwendungsrechnung 

  

21. Aufbau und Entwicklung kommunaler Kooperations- und Koordinierungsstrukturen 

für Gesundheitsförderung und Prävention im Landkreis Eichsfeld 

  

22. Anmeldung zur Sportstättenbauförderung 2020 

  

23. Antrag der Fraktion FW-EIC/BI/ÖDP - Erstellung eines Schulnetzplanes 

  

24. Anfragen aus dem Kreistag 

  

24.1. Anfrage der AfD-Fraktion 

- Minderjährige Flüchtlinge 

  

25. Controllingbericht 1. Halbjahr 2019 

  

26. Beteiligungsbericht des Landkreises Eichsfeld für das Geschäftsjahr 2018 

  

27. Mitteilungen und Anfragen 

  

 

Bürgerfragestunde - Bürgergespräch 

  

Nicht öffentlicher Teil 

 

 

Heilbad Heiligenstadt, 23.09.2019 

 

Der Landrat 

 

 

Bekanntmachung der 6. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung in 

der Fassung vom 05.09.2011 des Wasser- und Abwasserzweckverban-
des „Eichsfelder Kessel“ 

 
Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“ hat entsprechend § 42 Abs. 2 des 

Thüringer Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 10. Oktober 2001 (GVBl. S. 290), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. 

Juli 2013 (GVBl. S. 194), die nachfolgend abgedruckte Änderungssatzung angezeigt. 

 

Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. 

 

Die 6. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung in der Fassung vom 05.09.2011 des Wasser- 

und Abwasserzweckverbandes „Eichsfelder Kessel“ wird hiermit gemäß § 42 Abs. 3 Satz 1 

ThürKGG amtlich bekannt gemacht. 

 

Hinweis: 

Die Verbandsmitglieder sollen entsprechend § 42 Abs. 3 Satz 5 ThürKGG in der für die Be-

kanntmachung ihrer Satzungen vorgesehenen Form auf diese Veröffentlichung hinweisen. 

 

 

Heilbad Heiligenstadt, 23.09.2019 

 

Dr. Henning 

Landrat 
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6. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung in der Fassung vom 
05.09.2011 des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Eichsfelder 

Kessel“ (WAZ ‚EK‘) 
gemäß Beschluss Nr. 02 – 2019 der Verbandsversammlung des WAZ ‚EK‘ vom 20.08.2019 

 

 

Aufgrund der §§ 16 ff. des Thüringer Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit 

(ThürKGG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Oktober 2001 (GVBl. Seite 290), zu-

letzt geändert durch Gesetz vom 23. Juli 2013 (GVBl. S. 194) hat die Verbandsversammlung des 

Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Eichsfelder Kessel“ in ihrer Sitzung am 20.08.2019 die 

folgende 6. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung in der Fassung vom 05.09.2011 des 

Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Eichsfelder Kessel“ beschlossen: 

 

Artikel 1 

 

Die Verbandssatzung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Eichfelder Kessel“ vom 

05.09.2011 (veröffentlicht im Amtsblatt des Landkreises Eichsfeld vom 13.09.2011 - Jahrgang 

2011, Nr. 26,               S. 164ff.) wird wie folgt geändert: 

 

§ 2 (Verbandsmitglieder) erhält folgende Fassung: 

 

Verbandsmitglieder sind die nachfolgend genannten Städte und Gemeinden mit Ortsteilen. Be-

schränkt sich die Mitgliedschaft auf den Teilbereich „Wasserversorgung“ oder den Teilbereich 

„Abwasserentsorgung“ so ist dies gekennzeichnet. 

 

Gemeinde/Stadt Ortsteile  Bereich Wasser  Bereich Abwasser 
 

Am Ohmberg Bischofferode   x    x 

   Großbodungen  x    x 

   Hauröden   x    x 

   Neubleicherode  x    x 

   Neustadt   x    x 

   Siedlung Thomas Müntzer x    x 

   Wallrode   x    x 
 

Breitenworbis Breitenworbis   x    x 

   Bernterode   x    x 
 

Buhla   Buhla    x    x 

   Ascherode   x    x 
 

Gernrode      x    x 
 

Haynrode      x    x 
 

Kirchworbis      x    x 
 

Niedergebra      x 
 

Niederorschel Deuna    x    x 

   Gerterode   x    x 

   Hausen   x    x 

   Kleinbartloff   x    x 

   Niederorschel   x    x 

   Oberorschel   x    x 

   Reifenstein   x    x 

   Rüdigershagen  x    x 

   Vollenborn   x    x 
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Gemeinde/Stadt Ortsteile  Bereich Wasser  Bereich Abwasser 
 

Bleicherode für Obergebra   x 
 

Leinefelde-Worbis Breitenbach   x    x 

   Kaltohmfeld   x    x 

   Kirchohmfeld   x    x 

   Wintzingerode  x    x 

   Worbis    x    x 

   Birkungen       x 

   Breitenholz       x 

   Kallmerode       x 

   Leinefelde       x 

 

Sollstedt  Wülfingerode   x 

   Rehungen   x 
 

Sonnenstein  Bockelnhagen   x    x 

   Weilrode   x    x 

   Holungen   x    x 

   Jützenbach   x    x 

   Silkerode   x    x 

   Werningerode   x    x 

   Epschenrode   x    x 

   Stöckey   x    x 

   Weißenborn-Lüderode x    x 

   Zwinge   x    x 

 

Artikel 2 

 

Die 6. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung in der Fassung vom 05.09.2011 des Wasser- 

und Abwasserzweckverbandes „Eichsfelder Kessel“ tritt am Tag nach der Bekanntmachung im 

Amtsblatt des Landkreises Eichsfeld in Kraft. 

 

Ausfertigung: 

 

Niederorschel, den 17.09.2019 

 

Siegel      

Eckart Lintzel 

     Verbandsvorsitzender 

 

 

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die sich aus der Thüringer Kommunal-

ordnung oder aus einer aufgrund der Thüringer Kommunalordnung erlassenen Vorschrift erge-

ben, ist unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung dieser Sat-

zung gegenüber dem Zweckverband unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung 

begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. Ausgenommen sind die Vorschriften über 

die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung.

 


